
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Johann KONRAD e.U.  

HebebühnenVermietung 

 

Wir vermieten ausschließlich zu den nachstehenden Bedingungen, soweit im Einzelfall nichts Gegenteiliges 

ausdrücklich und in beiderseits unterfertigter Schriftform vereinbart ist. Entgegenstehende AGB des 

Mieters werden nicht Vertragsinhalt, selbst wenn sie uns vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung 

zukommen. Unsere Mietbedingungen gelten auch für künftige Geschäftsfälle, selbst wenn sie bei 

neuerlicher Anmietung nicht gesondert vereinbart werden. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner 

Bestimmungen dieser AGB berührt nicht die übrigen Bestandteile, die jedenfalls Vertragsinhalt werden. 

Vom Mieter entsandte Vertreter oder Mitarbeiter gelten jedenfalls berechtigt sich den vorliegenden 

Mietbedingungen mit Rechtswirksamkeit für den Mieter zu unterwerfen. 

1. Allgemeines: 

a. Jegliche Weitergabe des Gerätes durch den Mieter ist nicht gestattet, es sei denn, der Vermieter 

erteilt seine vorherige schriftliche Zustimmung. Der Mieter haftet dem Vermieter für jedwede 

Verwendung und jedweden Einsatz der Geräte durch dritte Personen. 

b. Eine Aufrechnung gegenüber unseren Ansprüchen mit bestrittenen oder nicht rechtskräftig 

festgelegten Gegenforderungen ist ausgeschlossen. 

c. Zum Bedienen der Maschinen sind nur Personen berechtigt, die das 18. Lebensjahr erreicht haben, 

im Besitz der gesetzlich erforderlichen Lenkerberechtigung sind, während des Zeitraumes der 

Benützung weder unter Drogen-, Medikamenten- oder Alkoholeinfluss stehen und eine Einweisung 

erfolgt ist. 

d. Im Übrigen ist die Haftung des Vermieters auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Darüber 

hinausgehende Haftungen werden ausgeschlossen. 

e. Mit der Übernahme bzw. der Unterzeichnung des MIET-LIEFERSCHEIN für Gerätebeistellung durch 

den Mieter oder seinen Beauftragten gehen Gefahr und Zufall hinsichtlich des Gerätes auf den Mieter 

über. 

f. Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Johann KONRAD e.U. 

HebebühnenVermietung 

2. Mietbeginn, Mietdauer, Mietende: 

a. Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass geeignetes Bedienpersonal zur Einschulung und Übergabe 

bereitsteht. Sollte das Gerät witterungsbedingt oder wegen sonstigen vom Vermieter nicht zu 

vertretenden Gründen nicht eingesetzt werden können, so fällt dies in die Sphäre vom Mieter und 

kann dem Vermieter nicht angelastet werden. 

b. Vor Beendigung der Arbeiten ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter in jedem Fall einen Tag vor 

Mietende schriftlich oder telefonisch zu verständigen um ihm die Abholung des Gerätes bei Mietende 

zu ermöglichen und verpflichtet sich das Gerät abholbereit abzustellen. 

c. Die Rücknahme des Gerätes hat am vereinbarten Ort im Beisein des Mieter oder eines befugten 

Vertreters zu erfolgen. 

 

 

 

 



3. Einsatzbedingungen: 

a. Der Mieter verpflichtet sich, das Gerät in sorgfältiger Art und Weise zu gebrauchen, es vor 

Überbeanspruchung zu schützen und alle Rechtsvorschriften, die mit Besitz, Gebrauch oder Erhaltung 

von Maschine und Ausrüstung verbunden sind, zu beachten. 

b. Der Mieter ist verantwortlich dafür, dass das Arbeitsgerät lediglich an hierfür geeigneten 

Einsatzorten zur Aufstellung gelangt. Für die Statik und Bodenverhältnisse sowie Einsatzmöglichkeiten 

ist ausschließlich der Mieter verantwortlich. 

c. Bei Betrieb im Freien ist auf Einhaltung der maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten zu achten. 

Bei Überschreiten der zulässigen Windgeschwindigkeiten ist der Betrieb unverzüglich einzustellen. 

4. Übergabe und Kontrolle des Mietgegenstandes  

Der Vermieter hält den Mietgegenstand in unbeschädigtem, gereinigtem, betriebsfähigem und gegebenenfalls 

vollgetanktem Zustand zur Abholung bereit bzw. hat den Mietgegenstand dem Frächter in einem solchen 

Zustand übergeben oder – bei Durchführung des Transportes durch den Vermieter selbst – in einem solchen 

Zustand verladen. Bei Übergabe von Gelenkteleskopanhänger (oder andere Fahrzeuge die auf der Fahrbahn 

zulässig sind) hat der Mieter einen gültigen Führerschein vorzuglegen. Der Vermieter ist berechtigt, die Daten 

der vorgelegten Führerscheine in den MIET-LIEFERSCHEIN für Gerätebeistellung aufzunehmen um seiner Pflicht 

als Zulassungsbesitzer nachzukommen. Im Fall einer an den Vermieter ergehenden Lenkerauskunft durch die 

Behörde wird der Vermieter die Daten an die Behörden weitergeben. Der Mieter ist verpflichtet, den 

Mietgegenstand unverzüglich nach Erhalt entsprechend zu kontrollieren.  

a. Allfällig vorgefundene Mängel sind dem Vermieter telefonisch oder E-Mail unverzüglich bekannt zu 

geben, widrigenfalls der Mietgegenstand als vertragsgemäß geliefert bzw. übernommen gilt. Die 

Notwendigkeit einer Mängelrüge entfällt, falls es sich bei dem Mieter um einen Verbraucher im Sinne 

des Konsumentenschutzgesetzes handelt. Eine Verwendung des Mietgegenstandes schließt ein 

allfälliges Ersatzrecht jedenfalls aus.  

b. Behauptet der Mieter das Vorliegen eines Mangels, so führt der Vermieter eine entsprechende 

Kontrolle des Mietgegenstandes durch. Will der Mieter bei dieser Kontrolle anwesend sein, so hat er 

dies bereits bei Eingehen des Mietverhältnisses bekannt zu geben. Andernfalls stellt der Vermieter 

bindend die Ursache allfälliger Mängel fest.  

c. Mängel des Mietgegenstandes, die der Mieter unverzüglich gerügt hat und die vom Vermieter zu 

vertreten sind, hat der Vermieter binnen angemessener Frist kostenlos zu beheben. Dem Vermieter 

steht es frei, anstelle der Durchführung dieser Reparaturen alternativ – für die restliche Vertragsdauer 

oder bloß vorübergehend – ein dem Mietgegenstand entsprechendes Ersatzgerät ohne sonstige 

Änderungen der Vertragsbestimmungen zur Verfügung zu stellen. Für den Fall, dass ein Gebrauch des 

Mietgegenstandes über einen Zeitraum von mehr als 48 Stunden aus Gründen nicht möglich sein 

sollte, die der Vermieter zu vertreten hat, so steht dem Mieter – sofern ihm auch kein entsprechendes 

Ersatzgerät zur Verfügung gestellt wurde – ein aliquoter, ausschließlich den über die 48 Stunden 

hinausgehenden Zeitraum betreffender Anspruch auf Mietzinsminderung zu. In allen anderen Fällen 

der Nichtbenutzung des Mietgegenstandes – aus welchem Grund auch immer – bleibt der Mieter zur 

Zahlung des vollen Mietzinses und zur Einhaltung aller übrigen Vertragspflichten verpflichtet. Der 

Mieter verzichtet ausdrücklich auf sein Recht auf Mietzinsreduktion bzw. –Befreiung gemäß § 1096 AB 

d. Sofern der Mangel vom Mieter zu vertreten ist, haftet dieser für den gesamten daraus 

entstandenen Schaden unabhängig von der Art des Verschuldens. 

 

 

 

 



5. Gefahrtragung und Haftung des Mieters  

Während der gesamten Vertragsdauer trägt der Mieter die Gefahr für den zufälligen Untergang oder die 

zufällige Beschädigung des Mietgegenstandes. Der Mieter ist demnach bereits bei der Transportdurchführung 

des Mietgegenstandes – unabhängig von einer allfälligen Beiziehung des Personals des Vermieters bei der 

Verpackung bzw. Verladung des Mietgegenstandes – für zufällige Beschädigungen, den Verlust oder Untergang 

desselben voll verantwortlich.  

a. Sämtliche im Laufe des Mietverhältnisses bzw. während des Betriebes auftretende Störungen, 

Schäden oder Mängel des Mietgegenstandes hat der Mieter dem Vermieter bei sonstigem Verlust 

etwaiger Ersatz- bzw. Verbesserungsansprüche unverzüglich - spätestens jedoch innerhalb von 48 

Stunden nach deren Entstehen – bekannt zu geben. Der Mieter ist Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der Johann KONRAD e.U. HebebühnenVermietung dem Vermieter – ungeachtet der über den positiven 

Schaden hinausgehenden Schäden – zum Ersatz der von ihm zu vertretenden Schäden am 

Mietgegenstand entsprechend dem Tageswert verpflichtet. Der Tageswert bemisst sich nach dem 

aktuellen Neuwert des Mietgegenstandes abzüglich der Abschreibung auf Grund des Alters oder der 

Anzahl der Betriebsstunden der beschädigten bzw. verloren gegangenen Ware bzw. anhand der 

tatsächlichen Reparaturkosten. 

b. Sollte ein verloren gegangener und vom Mieter gemäß Punkt a. dieser Bestimmung bereits 

entsprechend ersetzter Mietgegenstand wieder gefunden und zurückgebracht werden, so hat der 

Mieter bei Zahlung des zwischenzeitig angefallenen Mietentgelts Anspruch auf Rückerstattung eines 

diesen Betrag allenfalls übersteigenden Anteils der Ersatzleistung.  

c. Der Mieter haftet für sämtliche Folgeschäden, die aufgrund des Außerachtlassens bzw. der 

mangelhaften Durchführung von Service- und Wartungsarbeiten, der Ausbesserung oder Erneuerung 

von Verschleißteilen bzw. der Verletzung sonstiger Pflichten dieser Bestimmungen an dem 

Mietgegenstand oder anderen Gegenständen entstehen. Der Mieter hält den Vermieter hinsichtlich 

allfälliger Schadenersatzansprüche Dritter schad- und klaglos.  

d. Versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge werden auf Kosten des Vermieters gemäß dem 

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994 versichert gehalten. Ungeachtet dessen haftet der 

Mieter für einen allfällig vorgesehenen Selbstbehalt, für Schäden, die von der Haftpflichtversicherung 

nicht gedeckt sind (z.B. Schaden oder Schadensfolgerung an unterirdische oder oberirdische Leitungen 

oder Kabels) sowie für alle Nachteile, die dem Vermieter als Fahrzeughalter deshalb entstehen, weil 

der Mieter das Kraftfahrzeug unsachgemäß in Gebrauch genommen hat oder seinen Melde- und 

Auskunftsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.  

e. Der Mieter haftet für jede Beschädigung bzw. für den Verlust des Gerätes während der Mietdauer 

ohne Rücksicht darauf, ob die Beschädigung bzw. der Verlust durch sein Verschulden, durch das seiner 

Hilfspersonen oder durch unvorhersehbare Ereignisse verursacht worden ist. Darüber hinaus haftet 

der Mieter für sämtliche Kosten und Aufwendungen, die dem Vermieter aufgrund der Nichteinhaltung 

einer Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen durch den Mieter entstehen.  

f. Bei Verschmutzung des Gerätes trägt der Mieter die Reinigungskosten sowie die Kosten für den sich 

allenfalls daraus ergebenden Verdienstentgang des Vermieters. 

 

 

 

 

 

 



6. Pflichten des Mieters  

a. Der Mieter darf den Mietgegenstand nur an dem vereinbarten Ort sowie für vertraglich 

vorgesehene Arbeiten einsetzen. Veränderungen am Mietgegenstand, insbesondere An- und 

Einbauten, sowie dessen Verbindung mit anderen Gegenständen sind dem Mieter ohne schriftliches 

Einverständnis des Vermieters ausdrücklich untersagt.  

b. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand ausschließlich bestimmungs- und sachgerecht zu 

verwenden, ordnungsgemäß instand zu halten und vor jeglicher Überbeanspruchung zu schützen 

sowie für regelmäßige sach- und fachgerechte Wartung, Servicearbeiten und die notwendige Pflege 

des Mietgegenstandes zu sorgen.  

c. Der Mieter hat den Mietgegenstand nach Gebrauch an einem sicheren, geschlossenen Ort zu 

verwahren und bestmöglich vor einem Zugriff unbefugter Dritter zu schützen.  

d. Der Mieter darf Dritten weder Rechte an dem Mietgegenstand einräumen, noch Rechte aus dem 

Mietverhältnis abtreten; insbesondere die Untervermietung sowie jegliche (entgeltliche oder 

unentgeltliche) Weitergabe des Mietgegenstandes sind dem Mieter ohne schriftlicher Zustimmung des 

Vermieters ausdrücklich untersagt.  

e. Sofern von dritter Seite auf den im Eigentum des Vermieters stehenden Mietgegenstand behördlich 

oder gerichtlich Zugriff verübt wird (Pfändung, Verwahrung, Beschlagnahme, etc.), ist der Mieter 

verpflichtet, den Vermieter hiervon unverzüglich mittels eingeschriebenen Briefes unter Beilage 

sämtlicher darauf bezughabender Verfügungen und Unterlagen zu verständigen. Der Mieter hat alle 

Kosten gerichtlicher und außergerichtlicher Maßnahmen und Interventionen zur tragen, die zur 

Beseitigung des Eingriffes notwendig werden. Unterlässt der Mieter die rechtzeitige Verständigung des 

Vermieters, so haftet er uneingeschränkt für alle nachteiligen Folgen. 

f. Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Insbesondere gilt für Arbeitsbühnen 

im Arbeitskorbbetrieb, dass sie nicht als Hebekran und über die festgelegte Plattformbelastung hinaus 

belastet werden dürfen. Das Ziehen von Leitungen ist mit Arbeitsbühnen im Arbeitskorbbetrieb 

untersagt. Jedenfalls sind Spritz- und Sandstrahlarbeiten im Bereich der übernommenen Maschinen 

verboten. Verunreinigungen bzw. Beschädigungen sind tunlichst zu vermeiden. Bei groben Arbeiten ist 

das Gerät ausreichend abzudecken und zu schützen. Durch Verunreinigung entstehende 

Reinigungskosten sowie Beschädigungen an Reifen werden nach Aufwand verrechnet. 

g. Der Mieter ist verpflichtet, je nach Art des Gerätes, täglich Motoröl- und Kühlflüssigkeitsstand bzw. 

den Wasserstand der Batterie, jedenfalls jedoch den Hydraulikölstand zu prüfen und bei Bedarf 

Fehlmengen zu seinen Lasten mit geeigneten Betriebsmitteln zu ergänzen. Außerdem ist bei 

dieselbetriebenen Geräten täglich der Luftfilter zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen. Für Schäden, 

die durch den Einsatz ungeeigneter Betriebsmittel, verlegte Luftfilter oder auf Betriebsstoffmangel 

zurückzuführen sind, haftet der Mieter. Treibstoff, der durch den Mieter nicht materiell ersetzt wird, 

wird nach Rückgabe ergänzt und dem Mieter in Rechnung gestellt. 

h. Der Betrieb der Geräte ist ausschließlich bei Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zulässig. 

j. Bei Störungen bzw. auftretenden Schäden am Gerät ist der Vermieter unverzüglich unter Angabe 

von Gerätetype und Art der Störung zu verständigen. 

 

 

 

 

 



7. Datenschutzklausel  

Auftragsbezogene Kundendaten werden über EDV gespeichert und statistisch bearbeitet, wozu der Mieter mit 

Unterzeichnung des MIET-LIEFERSCHEIN für Gerätebeistellung seine Einwilligung erteilt. Die vertrauliche 

Behandlung dieser Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes ist dabei selbstverständlich gewährleistet. Der 

Mieter willigt ausdrücklich ein, dass eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten, die er im MIET-LIEFERSCHEIN für Gerätebeistellung bekannt gegeben hat, durch den Vermieter für 

Zwecke des eigenen Marketings gegenüber dem Mieter als Kunden, etwa durch Einrichtung einer Kundendatei, 

erfolgen kann. Diese Einwilligung kann vom Mieter jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden; 

schriftlich per E-Mail an: office@johann-konrad.at 

8. Zahlung, Gerichtsstand 

Unsere Rechnungen sind, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart, 14 Tage netto ohne Abzug zur Zahlung 

fällig. Aufrechnungen mit Gegenansprüchen jeder Art sind unzulässig, es sei denn, dass zum Zeitpunkt der 

Aufrechnung diese Ansprüche bereits rechtskräftig festgestellt wurden. Zahlungs- und Erfüllungsort für beide 

Teile ist der Sitz des Unternehmens. Als Gerichtsstand wird das für Wels/OÖ sachlich zuständige Gericht 

vereinbart, wobei auch bei Auslandsaufträgen jedenfalls österreichisches formelles und materielles Recht 

vereinbart wird.  

 

 

mailto:konrad-hebebuehnen@aon.at

